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Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung  
von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 
am 25. Mai 2014
1.  Die Wählerverzeichnisse zu den Kommunalwahlen für die 

Wahlbezirke der Gemeinden des Amtes Schlieben werden 
in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerbüro des Amtes 
Schlieben, Herzberger Straße 07, 04936 Stadt Schlieben für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen Personen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine unrichtigkeit oder unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht, hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk, gemäß dem  
§ 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechend 
Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis zum  
09. Mai 2014, spätestens am 09. Mai 2014 bis 12.00 uhr, 
im Amt Schlieben, Herzberger Straße 07, 04936 Stadt 
Schlieben Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 eine Wahl-
benachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann in einem beliebigen Wahl-
bezirk des Wahlgebiets oder, wenn das Wahlgebiet in meh-
rere Wahlkreise eingeteilt ist, ihres Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter,
5.2  ein nicht in das Wahlverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 23 Abs. 1 BbgKWahlV (bis zum 05. Mai 2014) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 20 Abs. 1 BbgKWahlV (bis zum 09. Mai 2014) 
versäumt hat,

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 23 Abs. 2 BbgKWahlV 
oder der Einspruchsfrist nach § 20 Abs. 1 BbgKWahlV 
entstanden ist,

 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehör-
de gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 12.00 
uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 uhr, gestellt werden. Versichert 
ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den. Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den in unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage 15.00 uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich 
bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 - einen amtlichen rosa Stimmzettelumschlag,
 -  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen grünen Wahlbriefum-
schlag und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der unterlagen schriftlich zu versichern. 

 Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszu-
weisen.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

Schlieben, den 21.03.2014

gez. Schülzke 
Wahlleiterin

Gefasste Beschlüsse  
der Gemeindevertretungen Fichtwald,  
Kremitzaue und Hohenbucko
Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung 
Fichtwald vom 07.02.2014, an welcher der Bürgermeister 
und 8 Gemeindevertreter teilnahmen:
05.-02./2014 zum Verkauf der in der Gemarkung Hillmersdorf, 

Flur 2, liegenden Flurstücke 90, 92, 93, 94

Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung Kre-
mitzaue vom 20.02.2014, an welcher der Bürgermeister und 
8 Gemeindevertreter teilnahmen:
01.-02./2014 zum Abschluss eines Pachtvertrages
02.-02./2014 zur Ablehnung des Ausbaus des Weges an der al-

ten Ziegelei in der Gemarkung Polzen
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Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung Ho-
henbucko vom 13.03.2014, an welcher der Bürgermeister 
und 9 Gemeindevertreter teilnahmen:
01.-03./2014 zur Bestätigung des Haushaltsicherungskonzep-

tes für das Haushaltsjahr 2014
02.-03./2014 zur Bestätigung der Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2014
03.-03./2014 zur Festsetzung des Höchstbetrages des Kassen-

kredites für das Haushaltsjahr 2014
04.-03./2014 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 

straßenbauliche Maßnahmen in  der Ge-
meinde Hohenbucko (Straßenausbaubeitragssat-
zung Hohenbucko)

05.-03./2014 zum Abschluss eines Pachtvertrages
06.-03./2014 zum Abschluss eines Pachtvertrages
07.-03./2014 zum Abschluss eines Pachtvertrages
08.-03./2014 zur befristeten Einstellung einer Erzieherin
09.-03./2014 zur Verteilung der durchschnittlichen wöchentli-

chen Arbeitszeiten der Erzieherinnen der Kinder-
tagesstätte Hohenbucko

SATZUNG 

über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche  
Maßnahmen in der Gemeinde Hohenbucko  
(Straßenausbaubeitragssatzung Hohenbucko)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenbucko beschließt 
in ihrer Sitzung am 13.03.2014 folgende Straßenausbaubei-
tragssatzung:

§ 1  
Erhebung des Beitrages

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung, 
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Anlagen und 
Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze, erhebt die Gemeinde Beiträge nach Maßgabe dieser 
Satzung. Die Beiträge werden von den Beitragspflichtigen als 
Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der Anlage wirtschaftliche Vorteile gebo-
ten werden.

§ 2  
Beitragsfähiger Aufwand

(1) Beitragspflichtig ist insbesondere der Aufwand für:
1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) der für die 

Durchführung der beitragsfähigen Maßnahme erforderlichen 
Grundstücksflächen; hierzu zählt auch der Wert der von der 
Gemeinde aus ihrem Vermögen für diese Maßnahme zur 
Verfügung gestellten Grundstücksflächen zum Zeitpunkt der 
Bereitstellung sowie die Kosten dieser Bereitstellung;

2. die Freilegung der für die Durchführung der Maßnahme er-
forderlichen Flächen;

3. den Straßen-, Wege- und Platzkörper einschließlich unter-
bau, Oberfläche sowie zur bestimmungsgemäßen Funktion 
der Anlage notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen (Ni-
veauausgleich) und die Anschlüsse an andere Anlagen, ins-
besondere

  a) der Fahrbahn,
  b) die Gehwege,
  c) die Rinnen- und Randsteine,
  d) die Park- und Abstellflächen,
  e) die Radwege,
  f) die kombinierten Rad- und Gehwege,
  g)  Straßenbegleitgrün in Form von Bäumen, Sträuchern, Ra-

sen- und anderen Grünflächen und Sicherheitsstreifen,
  h) die Böschungen, Schutz- und Stützmauern;
4.  die Beleuchtungseinrichtungen;
5. die Entwässerungseinrichtungen für die Oberflächenentwäs-

serung.

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten:
1.  für die laufende unterhaltung und Instandsetzung der Stra-

ßen, Wege und Plätze;
2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den 

Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnell-
verkehrsstraßen) ferner für Brücken, Tunnels und unterfüh-
rungen mit den dazugehörenden Rampen.

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Auf-
wendungen ermittelt.

§ 4  
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand

(1) Die von der beitragsfähigen Maßnahme ausgehenden Vortei-
le für die Allgemeinheit werden dadurch berücksichtigt, dass die 
Gemeinde zur Abgeltung des Vorteils für die Allgemeinheit einen 
Anteil am beitragsfähigen Aufwand trägt.
(2) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der
a) nach Maßgabe des § 4 Abs.1 von ihr zu tragen ist und der
b) bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands nach § 5 auf 

ihre Grundstücke entfällt. 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen 
zu tragen.
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts 
anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung des Anteils der 
Gemeinde zu verwenden.
(4) Überschreiten Anlagen die nach § 4 Abs. 5 anrechenbaren 
Breiten, so trägt die Gemeinde den durch die Überschreitung 
verursachten Mehraufwand allein.
(5) Die Straßenarten, die anrechenbaren Breiten der Teilanlagen 
und der Gemeindeanteil am beitragsfähigen Aufwand werden 
wie folgt festgesetzt:
Straßenart  anrechenbare anrechenbare Gemeinde-
  Breiten   Breiten  anteil
  in Kern-,  in sonstigen 
  Gewerbe-  Baugebieten 
  und Industrie- und innerhalb
  gebieten   im Zusammen-
   hang bebauter 
    Ortsteile 
   (Innenbereich)
________________________________________________________

1.  Anliegerstraßen
a)  Fahrbahn  8,50 m  5,50 m  90 v.H.
b)  Radweg 
 (einschl. Sicher-
 heitsstreifen)  je 1,70 m  je 1,70 m  90 v.H.
c)  Parkstreifen  je 5,00 m  je 5,00 m  75 v.H.
d)  Gehweg  je 2,50 m  je 2,50 m  75 v.H.
e)  Straßenbegleitgrün, 
  Sicherheits-
 streifen  je 2,00 m  je 2,00 m  75 v.H.
f) Beleuchtung und 
  Oberflächen-
 entwässerung    90 v.H.

2. Haupterschließungsstraßen
a)  Fahrbahn  8,50 m  6,50 m  90 v.H.
b)  Radweg (einschl. 
  Sicherheits-
 streifen) je 1,70 m  je 1,70 m  90 v.H.
c)  Parkstreifen  je 5,00 m  je 5,00 m  75 v.H.
d)  Gehweg  je 2,50 m  je 2,50 m  75 v.H.
e)  Straßenbegleitgrün, 
  Sicherheits-
 streifen  je 2,00 m  je 2,00 m  75 v.H.
f) Beleuchtung und 
  Oberflächen-
 entwässerung    90 v.H.
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Straßenart  anrechenbare anrechenbare Gemeinde-
  Breiten   Breiten  anteil
  in Kern-,  in sonstigen 
  Gewerbe-  Baugebieten 
  und Industrie- und innerhalb
  gebieten   im Zusammen-
   hang bebauter 
    Ortsteile 
   (Innenbereich)
________________________________________________________

3. Hauptverkehrsstraßen
a)  Fahrbahn  8,50 m  8,50 m  90 v.H.
b)  Radweg (einschl. 
  Sicherheits-
 streifen)  je 1,70 m  1,70 m 90 v.H.
c)  Parkstreifen  je 5,00 m  je 5,00 m  75 v.H.
d)  Gehweg  je 2,50 m  je 2,50 m  75 v.H.
e)  Straßenbegleitgrün, 
  Sicherheits- 
 streifen je 2,00 m  je 2,00 m  75 v.H.
f) Beleuchtung und 
  Oberflächenent-
 wässerung    90 v.H.

(6) Absatz 5 gilt für beplante und unbeplante Gebiete. Die in 
Absatz 5 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten; der Auf-
wand für Wendeanlagen am Ende von Stichstraßen und für Auf-
weitungen im Bereich von Einmündungen oder Abbiegespuren 
und dergleichen ist auch über die in Absatz 1 festgelegten anre-
chenbaren Breiten hinaus beitragsfähig.
(7) Im Sinne des Absatzes 5 gelten als
1. Anliegerstraßen: 
Straßen, die ausschließlich oder überwiegend der Erschließung 
der angrenzenden oder der durch eine Zuwegung mit ihnen ver-
bundenen Grundstücken dienen.
2. Haupterschließungsstraßen:
Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzei-
tig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von 
im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht 
Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind.
3. Hauptverkehrsstraßen:
Straßen, die dein durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder 
dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit Ausnahme der Stre-
cken, die außerhalb von Baugebieten und von im Zusammen-
hang bebauten Ortsteilen liegen.
4. verkehrsberuhigte Bereiche
Verkehrsräume, in denen der fließende Durchgangsverkehr 
verdrängt und die funktionelle Aufteilung durch verkehrsberu-
higende Baumaßnahmen so gestaltet ist, dass die Verkehrs-
räume von allen Verkehrsteilnehmern im Sinne des § 42 Abs. 4a 
Straßenverkehrsordnung (StVO) gleichberechtigt genutzt wer-
den können.
5. sonstige Fußgängerstraßen
Anliegerstraßen und Wohnwege, die in ihrer gesamten Breite 
dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn eine Nutzung für den 
Anliegerverkehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist.
(8) Im Falle des Ausbaus von Wirtschaftswegen und sonstigen 
Straßen i.S. von § 3 Abs. 5 des Brandenburgischen Straßenge-
setzes ist für jede Maßnahme eine gesonderte Beitragssatzung 
zu erlassen.

§ 5  
Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird, nach Abzug des Anteiles 
der Gemeinde, auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes, 
denen durch die Inanspruchnahmemöglichkeit der ausgebauten 
Anlage Vorteile erwachsen, verteilt.
Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im 
Verhältnis der Nutzflächen, die sich aus der Vervielfältigung der 
Grundstücksfläche (§ 6) mit dem Nutzungsfaktor (§ 7) ergeben.

§ 6  
Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche, die für die Verteilung nach § 5 zu-
grunde zu legen ist, gilt:
1. bei baulich oder gewerblich genutzten oder nutzbaren 

Grundstücken,
  a)  soweit das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplanes liegt, der Flächeninhalt des Buchgrundstücks, 
wie er sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt.

  b)  Erstreckt sich die Fläche des Buchgrundstücks über den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes hinaus, so ist die 
Fläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche, gewerb-
liche oder industrielle Nutzungsfestsetzung bezieht, zu-
grunde zu legen.

  c)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, die außer-
halb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und 
im Bereich einer Satzung des „Planes der Grenzen für die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ (Innenbereich) lie-
gen, die Fläche im Satzungsbereich. 

      Erstreckt sich die tatsächliche bauliche, gewerbliche oder 
industrielle Nutzung über diese Grenze hinaus, so ist die Tiefe 
maßgebend, die durch diese Nutzungsgrenze bestimmt wird.

  d)  Wenn in der Tiefe aneinandergrenzende Buchgrundstücke 
desselben Eigentümers einheitlich wirtschaftlich genutzt 
werden oder genutzt werden dürfen, ist der Flächeninhalt 
dieser Grundstücke zugrunde zu legen. Anstrich b) und c) 
gelten sinngemäß.

  e)  Bei Grundstücken, die nicht an die Anlage angrenzen (sog. 
Hinterliegergrundstücke oder Stichstraßen) 

(2) Grundstücke, die durch mehrere Anlagen der gleichen Art 
erschlossen werden, sind bei der Verteilung des umlagefähigen 
Aufwandes für die ausgebaute Anlage nur mit 60 v.H. ihrer Nut-
zungsfläche zu berücksichtigen, sofern eine der anderen das 
Grundstück erschließenden Anlagen bereits mit den programm-
gemäß fertiggestellten Teileinrichtungen ausgestattet sind.

§ 7  
Nutzungsfaktor

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den 
Grundstücken nach Maßgabe von Art und Maß ihrer zulässigen 
Nutzung durch die Inanspruchnahmemöglichkeit der Anlage 
vermittelt werden. Bei baulicher Nutzungsmöglichkeit orientie-
ren sich die Vorteile an der Zahl der zulässigen oder tatsächlich 
vorhandenen Vollgeschosse.
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt im einzelnen:
1.  bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder in-

dustriell nutzbaren Grundstücken, auf denen keine oder nur 
eine untergeordnete Bebauung zulässig ist  1,0

2.  bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen  1,3
3.  bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen  1,5
4.  bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen 1,6
5. bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr 
 Vollgeschossen  1,7
6. bei Grundstücken die nicht baulich oder gewerblich, 
 sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind
 (z.B. Friedhöfe, Festplätze, Sportanlagen, 
 campingplätze, Freibäder oder Dauerkleingärten)  0,5
7. bei Grundstücken, die weder baulich noch 
 gewerblich genutzt werden können  0,5
8. bei Grundstücken die im Außenbereich (§ 35 BauGB)
 liegen und ohne Bebauung sind, bei
  a) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 
     Wasserflächen  0,0167
  b) Nutzung als Grünland, Ackerland oder 
     Gartenland  0,0333
(3) Der jeweilige Nutzungsfaktor nach Absatz 2 Nr. 1 bis 5 erhöht 
sich um die Hälfte
a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten 

Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebie-
ten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige 
Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse,
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b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung 
durch Bebauungsplan eine wie in Buchstabe a) genannten 
Nutzung vorhanden oder zulässig ist und

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) 
und b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z.B. Grundstücke 
mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und 
Schulgebäuden), wenn diese Nutzung überwiegt,

  Ein Überwiegen ist anzunehmen, wenn in der Mehrzahl der 
Geschosse im Sinne des Absatzes 1 eine Nutzung der zuvor 
bezeichneten Art stattfinden.

(4) Die maßgebliche Zahl der Vollgeschosse wird wie folgt er-
mittelt:
1.  Für Grundstücke, die im Geltungsbereich eines Bebauungs-

planes liegen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:
  a)  Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, so gilt die nach 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes höchstzulässi-
ge Zahl der Vollgeschosse.

  b)  Ist eine höhere als im Bebauungsplan festgesetzte An-
zahl der Vollgeschosse zugelassen oder tatsächlich vor-
handen oder werden die zulässige Baumassenzahl oder 
die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten, so gilt 
die tatsächliche zugelassene oder vorhandene Anzahl der 
Vollgeschosse.

2.  Für Grundstücke, die nicht im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegen oder für die im Bebauungsplan die Anzahl 
der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe 
nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

  a)  Bei bebauten Grundstücken wird die tatsächlich vorhan-
dene Anzahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt. Ist diese 
nicht feststellbar, wird sie entsprechend 2.b) ermittelt.

  b)  Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse aus der Zahl der in der 
näheren umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse.

 3. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
zulässig sind, wird ein Vollgeschoss je Nutzungsebene zu-
grunde gelegt.

§ 8  
Abschnitte von Anlagen

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte von Anlagen kann der 
Aufwand gesondert ermittelt und erhoben werden.
(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere 
Straßenabschnitte, für die sich nach § 4 unterschiedliche an-
rechenbare Breiten oder unterschiedliche umlagefähige Anteile 
ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesondert abzurechnen.

§ 9  
Kostenspaltung

(1) Der Beitrag kann für
 1.  Grunderwerb,
 2.  Freilegung,
 3.  Fahrbahn,
 4.  Radwege (auch einseitig), 
 5.  Gehwege (auch einseitig), 
 6.  die kombinierten Rad- und Gehwege,
 7.  die Parkplätze und Parkstreifen,
 8.  Straßenbegleitgrün und Sicherheitsstreifen,
 9.  die Beleuchtungsanlagen,
 10.  die Entwässerungsanlagen,
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt wer-
den, sobald die Maßnahme fertiggestellt ist.

§ 10  
Entstehen der sachlichen Beitragspflicht

(1) Die sachliche Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen 
Herstellung der Einrichtung oder Anlage.
(2) Sie entsteht in den Fällen der Kostenspaltung (§ 9) mit der 
Beendigung der jeweiligen Teilmaßnahme und im Fall der Ab-
schnittsbildung mit der endgültigen Herstellung des Abschnitts.

§ 11  
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist derjenige, der zum Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist.
Der Erbauberechtigte ist anstelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig.
Mehrere Beitragspflichtige für dasselbe Grundstück sind Ge-
samtschuldner. 
Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nut-
zer an die Stelle des Eigentümers. 
Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes 
vom 21. September 1994 (BGBL I S. 2457) genannten natürli-
chen und juristischen Personen des privaten und des öffentli-
chen Rechts. 
Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn 
zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides das Wahl-
recht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf 
des Grundstückes gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Nutzer 
keine nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften 
Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind, 
anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentü-
mers unberührt.
(4) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer sind 
verpflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben 
wahrheitsgemäß und unverzüglich nach Aufforderung durch die 
Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie haben bei örtli-
chen Feststellungen der Gemeinde die notwendige unterstüt-
zung zu gewähren.

§ 12  
Vorausleistungen und Ablösung

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden 
ist, kann die Gemeinde durch Beschluss Vorausleistungen bis zur 
Höhe der voraussichtlich endgültigen Beitragsschuld erheben.

§ 13  
Fälligkeit

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.
Die Vorausleistung wird einen Monat nach Bekanntgabe des Vo-
rausleistungsbescheides fällig.

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten

(1) Zuwiderhandlungen gegen § 11 Abs.4 dieser Satzung sind 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 15 des Kommunalabga-
bengesetzes der Landes Brandenburg(KAG). 
Ordnungswidrig nach § 15 KAG handelt insbesondere, wer 
entgegen § 11 Abs. 4 dieser Satzung die für die Beitrags-
berechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht 
duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück be-
treten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können gemäß § 15 Abs. 
3 KAG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet wer-
den.

§ 15  
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Hohenbucko, den 13.03.2014

gez. Polz  gez. Schülzke
Bürgermeister  Amtsdirektorin
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Überprüfung von Grabmalen  
auf kommunalen Friedhöfen
Entsprechend der unfallverhütungsvorschriften der Gartenbau - 
Berufsgenossenschaft für Friedhöfe sind nach § 9 Nr. 2 Grabma-
le mindestens einmal jährlich auf ihre Standfestigkeit zu prüfen.
Die Prüfung der Standfestigkeit der Grabmale auf den kommu-
nalen Friedhöfen im Amt Schlieben erfolgt in diesem Jahr in der 
Zeit vom 7. bis 11. April 2014.

Köhler 
Ordnungsamt

2 Elektroherde zu verkaufen
Mit 4 Herdplatten und Koch-/Backröhre
Leistung ca. 14 KW, 380 V
Hersteller: 1 x Nagema, 1 x Palux
Kaufanträge mit Preisangebot bis 10.04.14 an das Amt 
Schlieben, Herzberger Str. 7, 04936 Schlieben einreichen.

Immobilien

Ausschreibung
Nachfolgend aufgeführte Immobilien und Grundstücke wer-
den im Amt Schlieben zum Verkauf angeboten:

Stadt Schlieben:

OT Stadt Schlieben

Ernst-Thälmann-Straße 19 - 22

PLZ/Ort/Straße: 04936 Stadt Schlieben
 Ernst-Thälmann-Straße 19 - 22
Lage: Stadt Schlieben, südöstliche Wohnlage 

mit Grünanteil in der umgebung. umlie-
gend überwiegend 3-geschossige Miet-
wohnblöcke.

Objekt: Die Stadt Schlieben ist Eigentümer von 
4 WE, vier 2-Raum-Wohnungen mit Kü-
che und Bad/Wc und mit einer Wohn-
fläche von 44,03 m2. Zu den jeweiligen 
Wohnungen gehört ein Kellerraum.

 Die Wohnungen befinden sich in ei-
nem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 
24 WE (Eigentumswohnungen), Bau-
jahr um 1968. Nach 1993 erfolgte eine 
Sanierung der Wohnungen (Fassade 
wärmegedämmt, Dämmung der obe-
ren Geschossdecke, Fenster, Heizung, 
Blitzschutz).

 Eine 2-Raum-Wohnung ist in einem Zu-
stand, der einen erforderlichen Repara-
tur- und Instandhaltungsrückstau auf-
weist.

Verkaufspreis: Die Wohnungen werden zu unterschied-
lichen Verkaufspreisen angeboten.

Ernst-Thälmann-Straße 23 - 26

PLZ/Ort/Straße: 04936 Stadt Schlieben
 Ernst-Thälmann-Straße 23 - 26
Lage: Stadt Schlieben, südöstliche Wohnlage 

mit Grünanteil in der umgebung. umlie-
gend überwiegend 3-geschossige Miet-
wohnblöcke.

Objekt: Die Stadt Schlieben ist Eigentümer von 
6 WE, zwei 1-Raum-Wohnungen mit Kü-
che und Bad/Wc, mit einer Wohnfläche 
von 29,93 m2 und vier 2-Raum-Wohnun-
gen mit Küche und Bad/Wc, mit einer 
Wohnfläche von 45,03 m2. 

 Zu den jeweiligen Wohnungen gehört 
ein Kellerraum.

 Die Wohnungen befinden sich in einem 
Mehrfamilienhaus mit insgesamt 24 WE 
(Eigentumswohnungen), Baujahr um 
1968. Nach 1994 erfolgte eine Komplett-
sanierung (Fassade wärmegedämmt, 
Dämmung der oberen Geschossdecke, 
Bauwerkstrockenlegung, Fenster, Hei-
zung, Blitzschutz, Flurelektrik).

Verkaufspreis: Die Wohnungen werden zu unterschied-
lichen Verkaufspreisen angeboten.

Herzberger Straße 10

PLZ/Ort/Straße: 04936 Stadt Schlieben
 Herzberger Straße 10
Lagebeschreibung: Land Brandenburg, 
 Landkreis Elbe-Elster,
 Lage Stadtgebiet, direkt an der B 87
Grundstücksgröße: 1.315 qm
Objektbeschreibung: Baujahr ca. 1955, geringe Modernisie-

rung nach 1990, vermietetes Mehrfami-
lienhaus mit vier Wohneinheiten unter-
schiedlicher Größe, mit Garten

Verkaufspreis: 91.000,00 €

Herzberger Straße 11

PLZ/Ort/Straße: 04936 Stadt Schlieben
 Herzberger Straße 11
Lagebeschreibung: Land Brandenburg, 
 Landkreis Elbe-Elster,
 Lage Stadtgebiet, direkt an der B 87
Grundstücksgröße: 1.415 qm
Objektbeschreibung: Baujahr ca. 1955, Mehrfamilienhaus mit 

Garten, vier Wohneinheiten in unter-
schiedlicher Größe, davon eine Eigen-
tumswohnung, die drei kommunalen 
Wohnungen sind zurzeit vermietet, 

 Verkauf der Wohnungen kann zusam-
men oder einzeln erfolgen

Verkaufspreis: 88.000,00 €

Ratskeller

PLZ/Ort/Straße: 04936 Stadt Schlieben
 Markt 05
Lagebeschreibung: Land Brandenburg, 
 Landkreis Elbe-Elster,
 gemischt genutztes Grundstück im 

Stadtzentrum
Grundstücksgröße: 722 qm
Objektbeschreibung: erbaut um 1870, Grundstück (ehemali-

ges Rathaus) mit Gaststätte, Wohnung 
und Nebengelass mit Lagerfläche ver-
mietet und Büroräumen

Besonderheiten: denkmalgeschütztes Gebäude, Lage im 
Sanierungsgebiet „Innenstadt Schlie-
ben“

Verkaufspreis: 156.000,00 €
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Bahnhofstraße 19

PLZ/Ort/Straße: 04936 Stadt Schlieben
 Bahnhofstraße 19
Lagebeschreibung: Land Brandenburg, Landkreis Elbe-

Elster, Wohnhaus im Stadtgebiet (Sanie-
rungsgebiet)

Grundstücksgröße: 434 qm
Objektbeschreibung: Baujahr ca. 1907, Wohngrundstück mit 

vier unterschiedlich großen Wohnein-
heiten (vermietet), teilsaniert beengte 
Außenanlage, Bindungsfrist für eine be-
hindertengerechte Wohnung bis 2017 
zweigeschossig, teilunterkellert, Dach-
geschoss nicht ausgebaut

Schlieben
1 Baugrundstück, mit einer Größe von 1294 qm, gelegen im Sa-
nierungsgebiet „Stadtkern Schlieben“, teilweise erschlossen
1 Gartengrundstück mit einer Größe von 881 qm, gelegen am 
Ortsrand von Schlieben, Wasseranschluss vorhanden.
OT Wehrhain
1 Baugrundstück mit einer Größe von 845 qm, teilweise er-
schlossen 

Gemeinde Lebusa:
OT Lebusa
Einzelgrundstück mit einer Größe von ca. 560 qm in parkähnlicher 
Anlage, ehemaliger Kindergarten, stark sanierungsbedürftig
OT Körba
9 Grundstücke zur Wochenendhausbebauung 
durchschnittliche Größe: 250 qm
voll erschlossen und sofort bebaubar
OT Freileben
1 Baugrundstück mit einer Größe von 660 qm
teilweise erschlossen und sofort bebaubar

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten. Die Stadt Schlieben, die Gemeinde Lebusa 
sind jedoch nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem 
Gebot den Zuschlag zu erteilen. Das Verkaufsangebot ist freiblei-
bend und ohne Gewähr auf die Vollständigkeit der Angaben.
Schriftliche Angebote sind unter Benennung des Kaufpreises 
bis spätestens zum 16.04.2014, 12.00 uhr in einem geschlos-
senen umschlag mit der Beschriftung des jeweiligen Grundstü-
ckes oder der jeweiligen Immobilie beim
 Amt Schlieben
 Herzberger Straße 07
 04936 Stadt Schlieben
einzureichen. 

Wüstenhagen
Sachbearbeiterin Liegenschaften
Tel.: 035361 356-20

Bereitschaftsdienst

Bekanntmachungen anderer 

Behörden und Verbände

Satzung der Jagdgenossenschaft Wehrhain
Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Wehrhain hat am 10.11.2012 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
Wehrhain ist gemäß § 10 Absatz 1 LJagdGBbg eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Sie führt den Namen „Jagdge-
nossenschaft Wehrhain“ und hat ihren Sitz in der Stadt Schlie-
ben OT Wehrhain.

§ 2  
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß dem von 
der unteren Jagdbehörde am 26.11.2002 genehmigten Teilungs-
beschluss vom 09.10.2002 mit Ausnahme der Eigenjagdbezirke 
alle Grundflächen der Gemarkung Wehrhain zuzüglich der von 
der zuständigen Jagdbehörde angegliederten und abzüglich der 
abgetrennten Grundflächen.
(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt durch die 
Gemarkungsgrenzen der Gemarkung Wehrhain

§ 3 
Gebiet der Jagdgenossenschaft

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich nutz-
baren Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, deren 
Eigentümer der Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehören.

§ 4  
Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die 
Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenos-
senschaft bilden. Eigentümer von Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes, auf denen die Jagd ruht oder aus 
anderen Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören gemäß 
§ 9 Absatz 1 BJG insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an.
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die 
Eigentümer der zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehören-
den Grundflächen und deren Größen ausgewiesen werden. Das 
Jagdkataster Ist fortzuführen; durch Eigentumswechsel einge-
tretene Änderungen hat der Erwerber dem Jagdvorstand nach-
zuweisen. Das Jagdkataster liegt für die Jagdgenossen und 
deren schriftlich bevollmächtigten Vertreter zur Einsicht beim 
Vorsitzenden des Vorstandes offen.

§ 5  
Aufgaben der Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des gel-
tenden Rechts unter eigener Verantwortung nach den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichtigung der jagdli-
chen Belange alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht 
der ihr angehörenden Jagdgenossen ergeben.
(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BJG der Ersatz 
des Wildschadens, der an den zum gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk gehörenden Grundstücken entsteht. Hat der Jagdpächter 
per Vertrag den Ersatz des Wildschadens ganz oder teilweise 
übernommen, so trifft die Ersatzpflicht den Pächter.

§ 6  
Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind:
a)  die Genossenschaftsversammlung und
b)  der Jagdvorstand.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
Amtsbereich Herzberg, Schlieben, Schönewalde
Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst der Bereiche Herzberg, 
Schlieben und Schönewalde ist unter der zentralen Rufnummer

116117

Montag, Dienstag und
Donnerstag  von 19.00 uhr bis 7.00 uhr
Mittwoch und Freitag  von 13.00 uhr bis 7.00 uhr
Samstag und Sonntag  von   7.00 uhr bis 7.00 uhr
erreichbar.
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§ 7 
Genossenschaftsversammlung

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie können sich 
durch ihre gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe des § 10 
Absatz 4 dieser Satzung durch Bevollmächtigte vertreten las-
sen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Jagdvor-
steher zu Beginn der Versammlung vorzulegen.

§ 8  
Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Satzung 
und Änderungen.
Sie wählt
a)  den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher) und 

seinen Stellvertreter,
b)  zwei Beisitzer verbunden mit der Funktion als Kassen- bzw. 

Schriftführer
c)  zwei Stellvertretern und
d)  zwei Rechnungsprüfer.
(2) Die Genossenschaftsversammlung beschließt weiterhin über
a)  die Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers;
b)  die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und 

Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;
c)  die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezir-

kes;
d)  das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von 

Jagdpachtverträgen;
e)  die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung;
f)  die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträ-

ge;
g)  die Zustimmung zur Weiter- und unterverpachtung des ge-

meinschaftlichen Jagdbezirkes und zur Erteilung von ent-
geltlichen Jagderlaubnisscheinen;

h)  den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus der 
Jagdnutzung;

i)  die Erhebung von umlagen zum Ausgleich des Haushaltes;
j)  die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvor-

stand;
k)  die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagd-

vorstandes gemäß § 12 Absatz 5 zu dieser Satzung;
l)  die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mit-

glieder des Jagdvorstandes, den Schriftführer, den Kassen-
führer und die Rechnungsprüfer.

(3) Regelungen im Sinne des Absatzes 2 Buchstaben b), c), d), 
e), f), g) und h) können durch Beschluss auf den Jagdvorstand 
übertragen werden.

§ 9  
Durchführung der Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung ist vom Jagdvorsteher 
wenigstens einmal im Jahr einzuberufen. Wenn mindestens ein 
Viertel aller Jagdgenossen die Einberufung bei ihm schriftlich 
unter Angabe der auf die Tagesordnung zu setzenden Ange-
legenheiten beantragt, ist die Genossenschaftsversammlung 
ebenfalls einzuberufen.
(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdge-
nossenschaft stattfinden. Sie ist öffentlich, soweit nicht durch 
Beschluss die Öffentlichkeit für die Beratung bestimmter Ange-
legenheiten ausgeschlossen wird.
(3) Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung ergeht 
durch das Amtsblatt Schlieben. Sie muss mindestens zwei Wo-
chen vorher erfolgen und Angaben über den Ort und den Zeit-
punkt der Versammlung sowie die Tagesordnung enthalten.
(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung führt der 
Jagdvorsteher. Für die Abwicklung bestimmter Angelegenhei-
ten, insbesondere zur Leitung einer öffentlichen Versteigerung, 
kann ein anderer Versammlungsleiter bestellt werden.
(5) unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können 
Beschlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 3 nicht gefasst werden.

§ 10  
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 
Absatz 3 BJG sowohl der Mehrheit der anwesenden und ver-
tretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundfläche.
(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch öffent-
liche Abstimmung gefasst. Die Genossenschaftsversammlung 
kann auf Antrag von mindestens drei Jagdgenossen, die zusam-
men mindestens ein Zehntel der Gesamtfläche des Gebietes der 
Jagdgenossenschaft vertreten müssen, zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten eine schriftliche Abstimmung, beschließen; das 
gilt nicht für Beschlüsse über die Verwendung des Reinertrages 
der Jagdnutzung nach § 10 Absatz 3 BJG. Über die Einzelhei-
ten der schriftlichen Abstimmung ist von den Mitgliedern des 
Jagdvorstandes und den Stimmzählern Verschwiegenheit zu 
wahren; die unterlagen sind vom Jagdvorstand mindestens ein 
Jahr lang, im Falle der Beanstandung oder Anfechtung des Be-
schlusses für die Dauer des Verfahrens aufzubewahren.
(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und 
Gesamthandseigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossen-
schaft gehörenden Grundstücks können ihr Stimmrecht nur ein-
heitlich ausüben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen 
Bevollmächtigten zu benennen.
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens bis fünf Jagd-
genossen vertreten. Die von einem Bevollmächtigten vertretene 
Grundfläche darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein 
Drittel der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft 
nicht überschreiten.
(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von der Mit-
wirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 BGB ausge-
schlossen, kann sich auch nicht vertreten lassen und auch kei-
nen anderen vertreten, wenn sich die Beschlussfassung auf den 
Abschluss eines Rechtsgeschäftes oder auf einen Rechtsstreit 
zwischen der Jagdgenossenschaft und ihm selbst bezieht.
(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Aus ihr muss auch hervorgehen, wie viele 
Jagdgenossen anwesend waren und welche Grundfläche von 
ihnen vertreten wurde. Die Niederschrift ist vom Jagdvorsteher 
und vom Schriftführer zu unterzeichnen und der nächsten Ge-
nossenschaftsversammlung zur Billigung vorzulegen.

§ 11 
Vorstand der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 10 Absatz 6 LJagdGBbg 
aus dem Jagdvorsteher (Vorsitzenden) und zwei Beisitzern.
(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist
- jede volljährige und geschäftstüchtige Person.
(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von vier Geschäfts-
jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem auf die Wahl fol-
genden Geschäftsjahr, es sei denn, dass im Zeitpunkt der Wahl 
kein gewählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle be-
ginnt sie mit der Wahl und verlängert sich um die Zeit von der 
Wahl bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres. Die Amts-
zeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes um 
höchstens drei Monate, sofern innerhalb der letzten drei Monate 
vor dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine 
Genossenschaftsversammlung stattgefunden hat und es in die-
ser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes gekommen ist.
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden für die glei-
che Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der Jagd-
vorstand; Absatz 3 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwen-
dung.
(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes 
vorzeitig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, so 
rückt der für ihn gewählte Stellvertreter als Ersatzmitglied in den 
Jagdvorstand nach: in diesem Falle ist für den Rest der Amts-
zeit in der nächsten Genossenschaftsversammlung ein neuer 
Stellvertreter zu wählen. In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl 
vorzunehmen, wenn ein stellvertretendes Mitglied des Jagdvor-
standes oder ein anderer Funktionsträger vorzeitig ausscheidet.
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§ 12 
Vertretung der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß § 9 
Absatz 2 BJG gerichtlich und außergerichtlich. Er verwaltet die 
Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist hierbei an 
die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung gebunden. 
Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen müssen un-
beschadet der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mitglieder des 
Jagdvorstandes gemeinschaftlich handeln.
(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Genossenschafts-
versammlung vorzubereiten und durchzuführen. Insbesondere 
obliegt ihm
a) die Anfertigung der Jahresrechnung;
b) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung;
c) die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenossen;
d) die Feststellung der umlagen der einzelnen Mitglieder;
(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegenheiten 
der Jagdgenossenschaft nicht beratend oder entscheidend mit-
wirken, wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehe-Gatten, 
seinen Verwandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum 
zweiten Grade oder einer von ihm Kraft Gesetzes oder rechtsge-
schäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann.
(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch 
die Genossenschaftsversammlung unterliegen, entscheidet der 
Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Jagdvorsteher zusam-
men mit einem Beisitzer entscheiden.
(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat der Jagdvorsteher 
unverzüglich die Zustimmung der Genossenschaftsversamm-
lung einzuholen. Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung auf-
heben, soweit nicht schon Rechte Dritter entstanden sind.
(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagd Vor-
stand gewählt hat, werden die Geschäfte des Jagdvorstandes nach 
Maßgabe des § 9 Absatz 2 BJG in Verbindung mit § 10 Absatz 7 
LJagdGBbg vom Amtsdirektor wahrgenommen. Die Kosten der vor-
übergehenden Geschäftsführung trägt die Jagdgenossenschaft.
(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig.

§ 13 
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvorstehers 
nach Bedarf, mindestens aber einmal halbjährlich, zusammen. 
Er muss einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstan-
des dies schriftlich beantragt.
(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
anwesend oder vertreten sind. Der Jagdvorstand entscheidet 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder, Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig.
(3) Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des 
Jagdvorstandes beratend teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen 
einzuladen.
(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich. Der 
Schriftführer und der Kassenführer sollen an den Sitzungen teil-
nehmen; sie sind zu den Sitzungen einzuladen.
(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, 
die das geltende Recht verletzen, innerhalb einer Woche bean-
standen. Ist ein Beschluss beanstandet worden, so ist innerhalb 
eines Monats nach der Beanstandung eine Genossenschafts-
versammlung durchzuführen.
(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Teilnehmern der Sitzung zu unterzeichnen.
(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 
Kassen- und Rechnungswesen

(1) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu 
erstellen, die den Rechungs-Prüfern zur Prüfung und der Ge-
nossenschaftsversammlung zur Entlastung des Vorstandes und 
des Kassenführers vorzulegen ist.

(2) Die Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für ein Ge-
schäftsjahr bestellt; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Rech-
nungsprüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied 
oder Stellvertreter angehört oder ein anderes Amt für die Jagd-
genossenschaft inne hat oder wer zu einem Funktionsträger in 
einer Beziehung der in § 12 Absatz 3 bezeichneten Art steht.

§ 15 
Geschäfts- und Wirtschaftsführung

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im 
Sinne des § 11 Absatz 4 BJG.
(2) Einnahme- und Ausgabeanordnungen der Jagdgenossen-
schaft sind vom Jagdvorsteher und einem Beisitzer zu unter-
zeichnen.
(3) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie nicht 
zur Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft, zur Bildung von 
Rücklagen oder zu anderen Zwecken zu verwenden sind, an die 
Mitglieder auszuschütten. Sie sind bis zu ihrer Verwendung ver-
zinslich anzulegen. Durch den Beschluss über die Bildung von 
Rücklagen oder die anderweitige Verwendung der Einnahmen 
wird der Anspruch des Jagdgenossen, der dem Beschluss nicht 
zugestimmt hat, auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag 
der Jagdnutzung gemäß § 10 Absatz 3 BJG nicht berührt.
(4) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen umla-
gen nur erhoben werden, wenn und soweit dies zum Ausgleich 
des Haushaltes unabweisbar notwendig ist.

§ 16 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft

(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung sind mit der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde durch Veröffentlichung im 
amtlichen Teil des „Amtsblatt für das Amt Schlieben“ bekannt 
zu machen.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt auch für sonstige Be-
kanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbesondere der 
Einladung zur Genossenschaftsversammlung, der Beschlüsse 
über die Festsetzung von umlagen und der Beschlüsse über die 
Verwendung des Reinertrages nach § 10 BJagdG.
(3) Auswärtige Jagdgenossen sind verpflichtet, dem Jagdvor-
stand einem am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Zu-
stellungsbevollmächtigten zu benennen.

§ 17 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig die bis-
herige Satzung vom 23.08.2003 außer Kraft.

Der Jagdvorstand 

(Vorsitzender) (Beisitzer) (Beisitzer)
________________________________________________________

Landkreis Elbe-Elster
Der Landrat
als untere Jagdbehörde

Genehmigungsverfügung

Die vorstehende Satzung der Jagdgenossenschaft Wehrhain 
vom 10.11.2012 wird von mir gemäß § 10 Absatz 2 des Jagdge-
setzes für das Land Brandenburg (BbgJagdG) genehmigt.
Herzberg, den 11. Feb. 2014

Landrat des Landkreises Elbe-Elster
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Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung der Jagdgenossenschaft Wehrhain wird gemäß § 10 
des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdG) mit 
der Genehmigungsverfügung der unteren Jagdbehörde vom 
11.02.2014 genehmigt.
Die vorstehende Satzung wird gemäß § 10 Abs. 2 BbgJagdG i.V. 
mit § 16 Abs. 1 der Satzung vom 10.11.2012 hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Schlieben, 07.03.2014
Ort/Datum

Der Jagdvorstand.

(Vorsitzender)

(Beisitzer) (Beisitzer)

Jagdgenossenschaft Lebusa

Einladung

zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Lebusa
am Donnerstag, dem 03.04.2014 um 19.00 Uhr
in der Pension Lärcheneck in Lebusa OT Freileben
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit
3. Jagdessen
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Kassenführers
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Diskussion
8. Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes und des 

Kassenführers für das Jagdjahr 2013/14
9. Beschlussfassung zur Auszahlung und Höhe der Jagdpacht
10. Beschlussfassung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den 

Kreisbauernverband Elbe-Elster e. V.
11. Bericht der Jagdpächter
12. Anfragen und Verschiedenes
Alle Jagdgenossen werden gebeten, ihre Eigentumsnachweise 
und Vollmachten mitzubringen und vorzulegen.
Im Rahmen der umstellung des Zahlungssystems auf das SEPA 
Verfahren, bitten wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft um 
schriftliche Mitteilung ihrer IBAN und BIc für die Auszahlung der 
Jagdpacht.

Jagdgenossenschaft Werchau
Die Jagdgenossenschaft Werchau lädt ein
zur Mitgliederversammlung am Freitag, dem 11. April 2014, um 
19.00 uhr in die Landgaststätte Brückmann in Werchau.
Tagesordnung zur Mitgliederversammlung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenführers und Kassenprüfers
4. Bericht der Pächtergemeinschaft
5. Beschluss zur Entlastung des Jagdvorstandes

6. Beschluss zur Entlastung des Kassenführers
7. Beschluss zur Änderung der Satzung der Jagdgenossen-

schaft Werchau
8. Anfragen und Diskussion
9. Gemütliches Beisammensein mit Jagdessen
Alle Jagdgenossen werden gebeten, die entsprechenden Eigen-
tumsnachweise, Vollmachten sowie die Bankverbindung - IBAN-
Nummer (bei Eigentümergemeinschaften bitte nur eine Konto-
nummer) vorzulegen oder diese bis spätestens zum 31.12.2014 
beim Jagdvorstand einzureichen.

Jagdvorstand Werchau

Die Region mit gutem Klima

Ideenaufruf für Projekte in der LAG Elbe-Elster
Miteinander Elbe-Elster gestalten! 
Die LAG Elbe-Elster will die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
Jahre für die ländliche Entwicklung in der neuen Eu-Förderperi-
ode 2014 bis 2020 fortsetzen. Das Land Brandenburg hat Ende 
2013 zu einem Wettbewerb um die Aufnahme als Leader-Region 
aufgerufen, an dem wir uns beteiligen. Noch bis Ende Mai 2014 
erarbeiten wir dafür die neue Regionale Entwicklungsstrategie 
(RES). Gemeinsam wollen wir die Herausforderungen der Zu-
kunft für unsere Region angehen, miteinander Verantwortung 
übernehmen und Perspektiven entwickeln. Bringen auch Sie 
sich dabei ein!

Ihre Ideen für unsere Region!
Gesucht werden neuartige, ressourcenschonende und machba-
re Projektideen für das Leben und Arbeiten in auf dem Land. 
Bringen Sie Ihre Ideen für Projekte ein. Bitte verwenden Sie dazu 
das Formular ‚Projektidee‘. Erläutern Sie dort kurz Ihre Idee und 
ordnen Sie diese einem der drei Handlungsfelder zu: 
•	 Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität auf dem Land 
Wir suchen Projekte der ländlichen Daseinsvorsorge in einer fa-
milienfreundlichen Region.

•	 Regionale Wertschöpfung und neue Einkommensmöglich-
keiten 

Wir suchen Projekte, die die Wertschöpfung in der Region stärken 
und neue Möglichkeiten der wirtschaftlichen Betätigung eröffnen. 

•	 Dauerhafte Sicherung der regionalen Ressourcen und Res-
sourceneffizienz

Wir suchen Projekte zur schonenden Nutzung und dauerhaften 
Sicherung der Ressourcen Landschaft, Wasser, Energie und 
umwelt. 

Senden Sie Ihre Vorschläge bis 15.04.2014! 
unter www.lag-elbe-elster.de finden Sie das Formular ‚Projekt-
idee‘ zum Bearbeiten und Ausdruck. Senden Sie Ihre Ideen bis 
spätestens 31.03.2014 per E-Mail: RM@lag-elbe-elster.de, Fax 
03531 797084 oder Post: LAG Elbe-Elster, Regionalmanage-
ment, Grenzstraße 33, 03238 Finsterwalde.

Ihr Kontakt:
LAG Elbe-Elster/Regionalmanagement
Sven Guntermann (Tel. 03531 797089)
Thomas Wude (Tel. 0173 6147540)
LAG Elbe-Elster, Geschäftsstelle, 
Grenzstraße 33, 03238 Finsterwalde
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Wer erledigt was im Amt Schlieben?

Hier finden Sie die für Ihr Anliegen zuständigen Mitarbeiter.
A
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Abfall (illegal) Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Abmeldung Wohnsitz Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
(bei Wegzug ins Ausland)
Abwasser/Wasser OEWA GmbH, als Betriebsführer des 03 53 61/8 25 73
 Wasserverbandes Schlieben oder oder
 Herr Poser, Kämmerei 03 53 61/35 6- 17
Amtsnachrichten  Frau Kohl, Sekretariat 03 53 61/35 6- 10
Anliegerbeiträge nach KAG  Frau Weithaas, Bauverwaltung 03 53 61/35 6- 24
Anmeldung Wohnsitz  Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Ausbildung Frau Anders, Hauptverwaltung 03 53 61/35 6- 12

B
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Bauland Frau Wüstenhagen, Liegenschaften 03 53 61/35 6- 20
Bauleitplanung Herr Kutscher, Bauverwaltung 03 53 61/35 6- 13
(Satzungen, Bebauungspläne)
Baumschutz Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Beglaubigungen Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Bestattungen Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Beurkundungen Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Bodenrichtwerte Frau Wüstenhagen, Liegenschaften 03 53 61/35 6- 20

D
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Dienstbarkeiten, Leitungs- und Wegerechte  Frau Wüstenhagen, Liegenschaften 03 53 61/35 6- 20

E
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Ehefähigkeitszeugnis  Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Eheschließung  Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Erschließungsbeiträge nach BauGB Frau Weithaas, Bauverwaltung 03 53 61/35 6- 24

F
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Feuer im Freien Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Flächennutzungspläne Herr Kutscher, Bauverwaltung 03 53 61/35 6- 13
Freiwillige Feuerwehren Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Friedhofsgebühren Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Friedhofskataster Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Friedhofswesen Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Führungszeugnis Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Fundsachen, Fundtiere Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Führerscheinumstellung und -beantragung, Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Fahrerkarten

G
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Geburtsurkunden, Geburtsanzeigen Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Gefahrenabwehr Frau Hofmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 14
Gewerbe Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Gewerberegisterauskunft Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Gewerbezentralregisterauszüge Frau Köhler, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 32
Gewerbesteuer Frau Kopisch, Kämmerei 03 53 61/35 6- 21
Grundsteuer Frau Kopisch, Kämmerei 03 53 61/35 6- 21
Grundstücksverträge Frau Wüstenhagen, Liegenschaften 03 53 61/35 6- 20

H
Aufgabe/Anliegen  Bearbeiter/Abteilung Telefon
Haushaltssatzung  Frau Wegner, Kämmerei 03 53 61/35 6- 16
Hausnummernvergabe  Herr Lehmann, Ordnungsamt  03 53 61/35 6- 25
Hochzeit (allg. Fragen)  Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Hunde (Anmeldung)  Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Hundesteuer Frau Kopisch, Kämmerei 03 53 61/35 6- 21

I
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Immissionsschutz  Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Immobilienangebote der Gemeinden Frau Kopisch, Kämmerei 03 53 61/35 6- 21

J
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Jugendclubs Frau Ziegner, Hauptverwaltung 03 53 61/35 6- 12
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K
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Kasse Frau Winzer, Kämmerei 03 53 61/35 6- 19
Katastrophenschutz Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Kinderreisepass Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Kindertagesstätten Frau Stachitz, Soziales 03 53 61/35 6- 26
Kindertagesstättenbetreuung Frau Stachitz, Soziales 03 53 61/35 6- 26
Kindertagesstättenbeiträge Frau Stachitz, Soziales 03 53 61/35 6- 26

L
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Leitungsauskünfte, Schachtscheine  Frau Hoffert, Bauverwaltung 03 53 61/35 6- 24
Liegenschaftskataster Frau Wüstenhagen, Liegenschaften 03 53 61/35 6- 20

M
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Marktwesen Frau Hänelt, Hauptverwaltung 03 53 61/35 6- 31
Meldebescheinigung,  Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Aufenthaltsbescheinigung
Melderegisterauskünfte Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18

N
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Namensänderungen, Namenserteilungen  Frau Jährling, Standesamt 03 53 61/35 6- 15
Nutzung von kommunalen Räumlichkeiten Frau Hänelt, Kulturverwaltung 03 53 61/35 6- 27
Nutzung der Sporthalle Frau Hänelt, Kulturverwaltung 03 53 61/35 6- 27

O
Aufgabe/AnIiegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Ordnung und Sicherheit  Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25

P
Aufgabe/Anliegen  Bearbeiter/Abteilung Telefon
Parkerleichterungen  Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Personalausweis  Frau Müller, Einwohnermeldeamt  03 53 61/35 6- 18
Plakatierungsgenehmigung    Herr Lehmann, Ordnungsamt  03 53 61/35 6- 25

R
Aufgabe/Anliegen  Bearbeiter/Abteilung Telefon
Reisepass, vorläufiger Reisepass  Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
ruhender Verkehr (Parken und Halten) Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25

S
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Schulträgeraufgaben Frau Sandmann, Schulverwaltung  03 53 61/35 6- 22
Seniorenarbeit   Frau Hofmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 14
Sondernutzungserlaubnisse   Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Sterbeurkunden, Sterbefallanzeigen  Frau Jährling, Standesamt   03 53 61/35 6- 15
Straßenbeleuchtung  Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Straßenreinigung und Winterdienst    Herr Lehmann, Ordnungsamt   03 53 61/35 6- 25

U
Aufgabe/Anliegen  Bearbeiter/Abteilung Telefon
ummeldung Wohnsitz Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18

V
Aufgabe/Anliegen Bearbeiter/Abteilung Telefon
Vereine Frau Hänelt, Kulturverwaltung 03 53 61/35 6- 27
Verkehrsbeschilderung Herr Lehmann, Ordnungsamt  03 53 61/35 6- 25
Verkehrsrechtliche Anordnungen Herr Lehmann, Ordnungsamt  03 53 61/35 6- 25
Vollstreckung     Herr Poser, Kämmerei 03 53 61/35 6- 17

W
Aufgabe/Anliegen  Bearbeiter/Abteilung Telefon
Wahlen Hauptverwaltung 03 53 61/35 6- 12
Wahlscheinanträge Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Wählerverzeichnis  Frau Müller, Einwohnermeldeamt 03 53 61/35 6- 18
Wasser/Abwasser OEWA GmbH, als Betriebsführer des 03 53 61/8 25 73
 Wasserverbandes Schlieben oder  oder
 Herr Poser, Kämmerei 03 53 61/35 6- 17
Wildschadensbearbeitung Herr Lehmann, Ordnungsamt 03 53 61/35 6- 25
Wohnberechtigungsschein Frau Buchsteiner, Bauverwaltung 03 53 61/35 6- 23
Wohngeld Frau Stachitz, Soziales 03 53 61/35 6- 26


